
Informationen zum Verfahren der Friedhofsschließung: 
 
 
Die Rechtsgrundlage für Friedhofsschließungen ergibt sich aus dem § 3 des nordrhein-
westfälischen Bestattungsgesetzes und dem § 3 der kommunalen Friedhofssatzung. 
 
Gesetzestext Bestattungsgesetz: 
 
§ 3 – Schließung und Entwidmung der Friedhöfe 
 

(1) Friedhöfe können ganz oder teilweise geschlossen werden. Die Träger haben 
die Schließungsabsicht unverzüglich der Genehmigungsbehörde und 
Religionsgemeinschaften auch der Gemeinde anzuzeigen. 

(2) Die völlige oder teilweise Entwidmung ist nur zulässig, wenn der Friedhofsträger 
für Grabstätten, deren Grabnutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, 
gleichwertige Grabstätten angelegt und Umbettungen ohne Kosten für die 
Nutzungsberechtigten durchgeführt hat. 

 
 
Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe Hagen: 
 
§ 3 – Schließung und Entwidmung 
 

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem 
öffentlichem Interesse geschlossen oder entwidmet werden. 

 
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Beisetzungen 

ausgeschlossen, durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigenschaft 
als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, 
so werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt, verlängert oder 
wiedererteilt. 

 
(3) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind 

jeweils öffentlich bekannt zu machen. 
 

(4) Die Friedhofsverwaltung kann die Schließung oder Entwidmung verfügen, wenn 
keine Rechte auf Bestattungen entgegenstehen und alle Nutzungsrechte und 
Ruhezeiten abgelaufen sind. Soweit hierfür Nutzungsrechte aufgehoben oder 
im Einvernehmen mit den Nutzungsberechtigten abgelöst werden müssen, sind 
unter ersatzweiser Einräumung entsprechender Rechte auch Ausgrabungen 
auf Kosten der Friedhofsverwaltung möglich. 

 
 
Hiernach gliedert sich das Schließungsverfahren in die drei Bereiche 
 

1.) Absicht der Schließung, 
2.) Schließung, 
3.) und Entwidmung. 

  

TOP 4.2. Anlage zur Niederschrift Sitzung BV HO 18.04.2024 



1.) Absicht der Schließung 
 
Für die Absicht der Schließung wird ein politischer Beschluss des Rates der Stadt 
Hagen benötigt. Liegt ein solcher Beschluss vor, ist dieser öffentlich bekannt zu 
machen. Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt der Stadt Hagen und wird aktiv 
vom WBH über die lokalen Medien verbreitet. 
 
Mit Wirksamwerden der öffentlichen Bekanntmachung der Absicht der Schließung 
(laut Vorlage zum 01.01.2025 für die Friedhöfe Berchum, Garenfeld und Holthausen) 
dürfen keine Nutzungsrechte mehr erteilt, verlängert oder wiedererteilt werden. Somit 
würden die bestehenden Nutzungsrechte zu diesem Zeitpunkt auf dem festgelegten 
Nutzungsende eingefroren. 
Nach Ablauf der Nutzungsrechte werden die Grabstätten – wie bisher auch – aufgelöst 
und eingeebnet. 
 
 
Beispiel 1: 
 
Am 01.07.2010 wurde anlässlich einer Bestattung ein Nutzungsrecht für 30 Jahre auf 
dem entsprechenden Friedhof erworben. Die Nutzungszeit beginnt mit dem 
Bestattungstag (01.07.2010). Das Nutzungsrecht läuft somit am 30.06.2040 aus. Bis 
dahin können entsprechende Bestattungen auf dieser Grabstätte stattfinden, sofern 
die Grabstätte noch nicht voll belegt ist. 
Soll nach dem 30.06.2040 eine weitere Bestattung auf dieser Grabstätte gewünscht 
sein, wäre dies durch die wirksame Absicht der Schließung nicht mehr möglich. Eine 
Verlängerung des Nutzungsrechtes zu diesem Zeitpunkt wäre ausgeschlossen. 
Sollte kurz vor dem Ablauf des Nutzungsrechtes eine Bestattung in der Grabstätte 
stattfinden, muss eine Ruhefrist von weiteren 25 Jahren vor der Schließung und 
Entwidmung eines Friedhofs eingehalten werden. 
Bis zum Zeitpunkt der Schließung des Friedhofes durch den Rat der Stadt Hagen wird 
den Angehörigen auf schriftlichen Antrag gestattet, diese Wahlgräber nach Ablauf des 
Nutzungsrechtes bis zum Ablauf der Ruhezeit weiter zu pflegen. 
 

 
  



Beispiel 2: 
 
Am 01.07.2024 wird ein Nutzungsrecht mit einer Regellaufzeit von 30 Jahren als 
Erwerb zu Lebzeiten (Vorerwerb) erworben. Die Laufzeit des dreißigjährigen 
Nutzungsrechtes beginnt mit der ersten Beisetzung. Bis dahin wird die Grabstätte 
reserviert und muss vom Nutzungsberechtigten gepflegt werden. Da der Zeitraum bis 
zur ersten Beisetzung unbestimmt ist, kann keine konkrete Aussage über das 
Nutzungsende getroffen werden. Wollen Ehepartner in dieselbe Grabstätte, blieben 
nach der ersten Bestattung auf jeden Fall 30 Jahre Zeit für die Bestattung des 
überlebenden Ehepartners. Sollte kurz vor dem Ablauf des Nutzungsrechtes eine 
Bestattung in der Grabstätte stattfinden, muss eine Ruhefrist von weiteren 25 Jahren 
vor der Schließung und Entwidmung eines Friedhofs eingehalten werden. 
 

 
 
Für den Fall, dass die Absicht der Schließung zum 01.01.2025 wirksam würde, 
könnten Nutzungsberechtigte, deren Nutzungsrecht nach dem 01.01.2025 abläuft, 
noch bis zum 31.12.2024 letztmalig eine gebührenpflichtige Verlängerung des 
Nutzungsrechts für Wahlgrabstätten erhalten. Dabei dürfen noch bestehende und 
verlängerte Nutzungszeiten an der Wahlgrabstätte einen Zeitraum von zusammen 
50 Jahren nicht überschreiten. Hierzu wird die Friedhofsverwaltung die 
Nutzungsberechtigten schriftlich über den Sachverhalt informieren. 
 
  



Beispiel 3: 
 
Am 01.07.2010 wurde anlässlich einer Beisetzung ein Nutzungsrecht an einer 
Wahlgrabstätte erworben. Die Nutzungszeit läuft zum 30.06.2040 aus. Der 
Nutzungsberechtigte entscheidet sich heute (15.03.2024) dafür, das Nutzungsrecht zu 
verlängern. Der Zeitraum bis zum 30.06.2040 und der darüberhinausgehende 
Zeitraum der Verlängerung dürfen zusammen 50 Jahre nicht überschreiten. Somit 
kann die Grabstätte maximal bis zum 14.03.2074 verlängert werden. 
 

 
 
 
2.) Schließung 
 
Die Friedhofsverwaltung kann die Schließung und Entwidmung erst verfügen, wenn 
keine Rechte auf Bestattungen entgegenstehen und alle Nutzungsrechte und 
Ruhezeiten abgelaufen sind. Weiterhin kann der Friedhof bis zur Schließung von 
Angehörigen besucht werden. 
 
Sollte kurz vor dem Ablauf des Nutzungsrechtes eine Bestattung in der Grabstätte 
stattfinden, muss eine Ruhefrist von weiteren 25 Jahren vor der Schließung und 
Entwidmung eines Friedhofs eingehalten werden. 
 
Sollte ein Nutzungsberechtigter den Wunsch haben, auf einem anderen Friedhof eine 
neue Grabstätte zu erwerben, so kann sein Nutzungsrecht auf dem zu schließenden 
Friedhof abgelöst werden. Darüber hinaus sind unter ersatzweiser Einräumung 
entsprechender Rechte auch Ausgrabungen (Umbettungen) auf Kosten der 
Friedhofsverwaltung möglich. 
 



 
 
 
3.) Entwidmung (Verlust der Eigenschaft als öffentliche Bestattungseinrichtung) 
 
Grundsätzlich kann nach der Entwidmung eines Friedhofes die Fläche vom 
Eigentümer nach dem geltenden Bebauungsplan genutzt werden. 
Da die Entwidmung erst in Jahrzehnten stattfinden kann, muss die weitere Nutzung 
der Flächen zukünftigen Entscheidungsträgern vorbehalten bleiben. 



ANLAGE 1 zu TOP 5.1. und 6.9. 

 

 

Geschäftsstelle BV Hohenlimburg      16.04.2024 
01/12, Frau Bekaan 
 
 
 
 
Sitzung BV Hohenlimburg 18.04.2024 
TOP 5.1. Gemeinsame Anfrage der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion 
„Verkehrschaos in der Straße Grüner Weg bei Schulbeginne in der Heideschule“ 
Und  
TOP 6.9. Antrag der Fraktion BfHo 
„Zeitweilige Sperrung des Heideschulwegs, des Grünen Wegs und des Kiebitzwegs 
zur Vermeidung von Elterntaxis“ 
 
 
 
 
Der Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung hat der Geschäftsstelle per Mail 
am 11.04.2024 geantwortet und um einen Prüfauftrag gebeten:  
 
Auszug aus der o. g. Mail von Herrn Echterling: 
 
„…..Als Anlage übersende ich zum Thema „Schulstraße“ den entsprechenden Erlass, 
unter welchen Voraussetzungen überhaupt eine temporäre Sperrung einer Straße für 
den KfZ-Verkehr im Nahbereich einer Schule möglich und wie die Vorgehensweise 
wäre. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber grundsätzlich glaube ich, kann man 
erkennen, "mal eben" ist nicht. Daher sollte Signal für die Sitzung sein, dass die 
Verwaltung sich grundsätzlich mit dem Thema in der nächsten Verkehrsbesprechung 
befasst und sich auch den Einzelfall Heideschule anschauen wird. Mehr können wir 
zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht sagen. 
 
 
Gez. Echterling“ 



Anlage 2 zu TOP 5.1. und TOP 6.9.
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Die Gemeinschaftsunterkunft Willhelmstr./Unternahmer Str. wurde zur Versorgung von 
Flüchtlingen 2014 durch den damaligen Fachbereich Jugend und Soziales angemietet. 
 
Seit Juli 2020 wird aufgrund der Entwicklungen im Bereich der ordnungsrechtlichen 
Unterbringung bei Obdachlosigkeit der Gebäudeteil Unternahmer Str. zur ordnungsrechtlichen 
Unterbringung von Menschen aus wohnungslosen Haushalten genutzt. Dies ist erforderlich, 
da die Anzahl wohnungsloser Familien erheblich zugenommen hat.  
 
 

Zeitpunkt Anzahl 
ordnungsrechtlich 
untergebrachter 
Personen 

Anzahl  
ordnungsrechtlich 
untergebrachter  
Haushalte 

31.12.20215 58 44 

aktuell 396 208 

 
Gemessen an der Gesamtzahl der ordnungsrechtlich untergebrachten Menschen sind aktuell 
31% an Personen und 13% an Haushalten der Zielgruppe der EU2 – Bürger zuzuordnen. 
 
In der Unternahmer Str. 25 sind aktuell 5 Familien mit 31 Personen untergebracht. 
 

 
ÖFFENTLICHE   STELLUNGNAHME 

 

Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter: 
 

56 

      

      

      

 

Betreff:  Drucksachennummer:        

Situation in der Unternahmer 
 

Beratungsfolge:  

18.04.2024    Bezirksvertretung Hohenlimburg 
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Die Gruppe der kinderreichen Familien hat es auf dem freien Wohnungsmarkt besonders 
schwer. Obdachlos gewordene Menschen aus dieser Zielgruppe sind kaum in der Lage, das 
Hilfesystem eigenständig zu verlassen. 
 
Anwohnerbeschwerden treten seit Nutzung der Unterkunft als Obdachlosenunterkunft immer 
wieder auf. Dabei kam es bereits in der Vergangenheit zu Konflikten in der Nachbarschaft, die 
auch der Verwaltung gespiegelt wurden. Sowohl die Unterkunftsverwaltung als auch der 
Sozialdienst der zentralen Fachstelle und die jeweiligen Sachgruppenleitungen stehen in 
regelmäßigen Austausch mit den Anwohner*innen und Nutzer*innen. 
 
Aufgrund der Beschwerden wurden in der Vergangenheit bereits technische Maßnahmen 
seitens der Verwaltung ergriffen, um die Situation für die Anwohner*innen zu verbessern. So 
wurde durch Erweiterung der Zaunanlage der Zugang zu den Nachbarschaftsgrundstücken 
erschwert und der Objektbetreuerpool auf 2 Mitarbeiter erweitert. Für die Zeiten von 17 – 20 
Uhr ist zusätzlich noch ein Wachdienst beauftragt worden. 
 
Es ist richtig, dass seitens des Fachbereiches Integration, Zuwanderung und 
Wohnraumsicherung intensive Integrationsbemühungen unternommen werden, um ein 
nachbarschaftliches Verhalten zu fördern. Regelmäßige Hausbesuche und Ansprachen, zum 
Teil gemeinsam mit den vor Ort zuständigen Polizeibehörden, dem ASD und dem 
Quartiersmanagement, wurden und werden durchgeführt. 
 
Dabei wurden die sozialarbeiterischen Bemühungen speziell für die in der Unternahmer Str. 
lebenden Familien intensiviert. Hierfür wurde der neben verstärkten Präsenz auch ein Kontakt 
zu einem örtlichen Sportverein geknüpft, um die Kinder stärker in das Umfeld zu integrieren 
und den Bewegungsdrang der Kinder einen angemessenen Rahmen zu geben. Dieses 
Angebot befindet sich derzeit allerdings erst in der Planungsphase. 
 
Weiter wurde den Anwohner*innen angeboten, gemeinsam mit den Familien persönliche 
Gespräche zu führen. Dies wurde aber bisher nicht in Anspruch genommen.  
 
Auch seitens der Verwaltung werden die schwierigen Verhältnisse und oftmals die mangelnde 
Bereitschaft der Bewohner*innen gesehen, an der Situation etwas zu verändern. Der 
Kommune stehen aufgrund gesetzlicher Vorgaben allenfalls rudimentäre Möglichkeiten zur 
Verfügung, fehlende Integrationsbereitschaft oder Fehlverhalten zu sanktionieren. Die 
Verpflichtung gemäß §14 OBGB (NRW), die unfreiwillige Obdachlosigkeit zu beseitigen, ist 
nicht an das Verhalten der Menschen geknüpft. 
 
Ordnungswidrigkeiten bzw. Straftaten wie z.B. Ruhestörungen, Sachbeschädigungen oder 
Hausfriedensbrüche in den umliegenden Gärten können nicht durch die Stadt sanktioniert 
werden. Die Zuständigkeit hierfür liegt bei den Polizei- und Justizbehörden.  
 
Aufgrund der angespannten Wohnungssituation, sowohl auf dem freien Wohnungsmarkt als 
auch bei städtischen Notwohnungen, sind Umsetzungen derzeit nicht möglich. Die für die 
Versorgung obdachloser Menschen zuständige Unterkunftsverwaltung ist sowohl für die 
Bereitstellung von Übergangswohnungen, Notunterkünften und Gemeinschaftsunterkünften 
zuständig. In einigen Fällen müssen obdachlos gewordene Haushalte sogar kurzfristig und 
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tageweise in Hotels untergebracht werden. Dies verdeutlicht die derzeitig angespannte 
Unterbringungssituation. 
 
Neben der ordnungsrechtlichen Unterbringung Obdachloser ist die Unterkunftsverwaltung 
gleichermaßen mit der Flüchtlingsunterbringung betraut. Derzeit stehen 
zielgruppenunabhängig 513 Wohneinheiten in Form von Übergangswohnungen, 
Notunterkünften und Gemeinschaftsunterkünften zur Verfügung. Diese Zahl wird laufend 
erweitert bzw. optimiert.   
 
Da Wohnraum auch in Hagen immer knapper wird, ist es oftmals schwierig adäquate 
Unterkünfte, insbesondere für große Familien, bereitzustellen. Gerade der Bestand an 
angemietetem Wohnraum, der für die Unterbringung obdachloser Familien bzw. Großfamilien 
vorhanden ist, ist stark begrenzt.  
 
Aufgrund der zuvor aufgeführten fehlenden Alternativen, insbesondere für große Familien, sind 
derzeit keine Möglichkeiten gegeben, die Familien, die aktuell in der Unternahmer Str. leben, 
anderweitig unterzubringen. 
 
Der Sozialdienst wird die Familien im Rahmen seiner Möglichkeiten weiterhin regelmäßig 
aufsuchen und weiter an Lösungsmodellen arbeiten, um eine für alle Beteiligten befriedigende 
Situation herzustellen. 
 
 
 

gez. gez.  
Martina Soddemann, Beigeordnete 
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Verfügung / Unterschriften 
 

Veröffentlichung 

 Ja 

 Nein, gesperrt bis einschließlich        

 

      

Oberbürgermeister  

 

Gesehen: 

   

                  

Stadtkämmerer  Stadtsyndikus  Beigeordnete/r 

 Die Betriebsleitung 

Amt/Eigenbetrieb:    Gegenzeichen: 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an: 

Amt/Eigenbetrieb:  Anzahl:  

              

    

    

    

    

    

    

    

 



01/12           17.04.2024 
Geschäftsstelle BV HO 

 

 

TOP 6.1.: Beleuchtung Bushaltestelle Preinstraße 

 

Auszug aus der Mail von Herrn Wessinghage, Hagener Straßenbahn AG, vom 

10.04.2024, 16.39 Uhr 

 

„Sehr geehrte Frau Bekaan, 
 
vor dem Hintergrund des Antrags der CDU-Fraktion haben wir die Situation an der 
Haltestelle Hohenlimburg Mitte/Preinstraße geprüft. 
In der Tat sind die Lichtverhältnisse zum Lesen eines Fahrplans oder der Aushänge 
eher bescheiden. Das Problem ist auf die Schnelle und ohne größeren 
Kostenaufwand nicht zu lösen, da im Bereich der Haltestelle zusätzliche Laternen 
installiert werden müssten. 
Wir dürfen aber auch darauf hinweisen, dass an der Haltestelle DFI installiert sind, 
die die Zeit bis zur Ankunft des Busses anzeigen und sehr viele Kunden unsere App 
nutzen, in der eine Vielzahl von Informationen (weit mehr als im Aushang an der 
Haltestelle) dargelegt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Wessinghage“ 
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